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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1990

Norm

StGB §2 A

StGB §74 Z5

StGB §144 Abs1

Rechtssatz

Die Frage, ob den (die) Täter eine Garantenp9icht tri:t, ist keine Frage der Rechtswidrigkeit des Unterlassens sondern

ein objektives Tatbestandsmerkmal. Wenn den (die) Drohenden eine Garantenp9icht (im Sinn des § 2 StGB) tri:t, kann

auch durch die Androhung einer Unterlassung eine gefährliche Drohung begangen werden.
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